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RS OGH 1977/2/11 9Os170/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1977

Norm

StGB §147 Abs2

StGB §147 Abs3

Rechtssatz

Für die im Abs 3 des § 147 StGB normierte Wertgrenze ist die Höhe des dem Betro5enen entstandenen Schadens,

nicht aber das Ausmaß der dem Täter zugekommenen oder verbliebenen Bereicherung maßgeblich.
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